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1231 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXIV. GP 

 

Bericht 
des Ausschusses für Arbeit und Soziales 

über den Antrag 916/A(E) der Abgeordneten Mag. Birgit Schatz, Kolleginnen und 
Kollegen betreffend Reform und Neudefinition des ArbeitnehmerInnenbegriffes 

Die Abgeordneten Mag. Birgit Schatz, Kolleginnen und Kollegen haben den gegenständlichen 
Entschließungsantrag am 11. Dezember 2009 im Nationalrat eingebracht und wie folgt begründet: 
„Eine grundlegende Reform des ArbeitnehmerInnenbegriffes ist Gebot der Stunde. Neben der längst 
überfälligen und von Gewerkschaften und Grünen jahrelang geforderten und der SPÖ versprochenen 
Gleichstellung von ArbeiterInnen und Angestellten muss eine sinnvolle und nötige Reform auch die 
vielen neu entstandenen  Beschäftigungsformen in den Grauzonen zwischen selbstständiger und 
unselbstständiger Erwerbarbeit umfassen, um diese wieder unter vollen arbeits- und sozialrechtlichen 
Schutz zu stellen. Dazu braucht es eine klare, eindeutige Abgrenzung zwischen unselbstständiger und 
selbstständiger Erwerbsarbeit, damit auch Scheinselbstständigkeit und Ausbeutung in prekären 
Arbeitsverhältnissen endlich ein Riegel vorgeschoben wird. 
In den letzten 15 Jahre wurden bewusst rechtliche Graubereiche im Arbeitsrecht zugelassen bzw. 
geschaffen, um Personalkosten für Unternehmen zu verringern. Ein Beispiel ist der Freie Dienstvertrag, 
der über ein geringeres arbeits- und sozialrechtliches Schutzniveau als die klassisch unselbstständige 
Beschäftigung verfügt und eine Arbeit im ungenau definierten Feld zwischen unselbstständiger und 
selbstständiger Tätigkeit ermöglicht. Seit Schaffung der Vertragsform Mitte der 1990er Jahre ist die 
Anzahl der Freien Dienstverträge auf nunmehr 71 018 (2008) rasant angestiegen, dies entspricht heute 
bereits 1,9% aller Erwerbstätigen (zwei Drittel davon geringfügig beschäftigt). Eine andere Entwicklung 
ist die massive Ausbreitung der Werkverträge ohne Gewerbeschein auch für nicht klassisch selbstständige 
Personen. Die Anzahl dieser ‚Neuen Selbstständigen‘ ist seit dem Jahr 2000 von 21 059 auf 39 481 im 
Jahr 2008 ebenfalls stark gewachsen. 
In beiden Bereichen handelt es sich nicht immer um frei gewählte Vertragsformen durch 
ArbeitnehmerInnen, sondern vielmehr um Umgehungsverträge durch ArbeitgeberInnen zur Einsparung 
von Löhnen und Gehältern sowie Lohnnebenkosten oder Umgehung arbeitsrechtrechtlicher Auflagen. 
Personen werden beispielsweise als Freie DienstnehmerInnen oder WerkvertragsnehmerInnen 
beschäftigt, obwohl sie aufgrund ihrer Arbeitsaufgaben und anderer Rahmenbedingungen eigentlich 
unselbstständig beschäftigt werden müssten. Viele Freie DienstnehmerInnen und 
WerkvertagsnehmerInnen sind zwar häufig nicht persönlich von ihrem Arbeit- bzw. Auftraggeber 
abhängig, aber dafür wirtschaftlich. Durch die Ausbreitung dieser Beschäftigungsformen entstehen für die 
Betroffenen Probleme wie mangelnde und unterschiedliche sozial- und arbeitsrechtliche Absicherung, 
nicht-existenzsichernde Beschäftigung, ein Rückbau individueller und vor allem kollektiver Arbeitsrechte 
und keine Interessensvertretung. Insgesamt entsteht ein großer Druck auf das sogenannte Standard- bzw. 
Normalarbeitsverhältnis durch das ‚Aushöhlen von Rechten‘ und Gegeneinander-Ausspielen von 
Beschäftigten (Lohn- und Sozialdumpingprozesse) und ein massiver Verlust von 
Sozialversicherungsbeiträgen der öffentlichen Kassen.  
Mit der Aufnahme der freien DienstnehmerInnen und der Selbstständigen in die Arbeitslosenversicherung 
in der ALVG-Novelle vom Dezember 2007 hat die damalige SPÖ-ÖVP Regierung zwar erste 
Maßnahmen in Bezug auf die Ausweitung von arbeits- und sozialrechtlichen Standards auf atypisch 
Beschäftigte ergriffen, diese sind allerdings völlig unzureichend und bleiben ein Tropfen auf dem heißen 
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Stein. Wir sind der Meinung, dass die derzeitige Rechtslage bei Weitem nicht ausreicht, bestehende 
Probleme im Bereich der atypischen und prekären Beschäftigung und das damit verbundene Lohn- und 
Sozialdumping in ganzen Branchen zu bekämpfen. Im Gegenteil, das bestehende Recht begünstigt sogar 
die negative Entwicklung. Es gibt Bereiche, wo die oben genannten Vertragsformen besonders stark und 
weit über das notwendige und von den ArbeitnehmerInnen erwünschte Maß angewendet werden und zur 
Verschlechterung der Arbeits- und Einkommensbedingungen der gesamten Branchen geführt haben. 
Beispiele sind etwa der Postsektor, insbesondere die Zustellung von Briefen, Paketen und Werbung, die 
Medienbranche, kreative Industrien, Teile der Wissenschaft und Forschung oder auch die Baubranche. 
Mit der Erweiterung des ArbeitnehmerInnenbegriffes (der derzeit nur auf die persönliche Abhängigkeit 
abzielt) um die Dimension der wirtschaftlichen Abhängigkeit könnte Lohn- und Sozialdumping endlich 
effektiv bekämpft werden. Eine Erweiterung muss in die Richtung gehen, wirtschaftlich in hohem Maße 
abhängige, persönlich aber relativ unabhängige Personen in den ArbeitnehmerInnenbegriff 
einzubeziehen. Damit würden arbeitnehmerähnliche Beschäftigte wieder in das Arbeitsrecht und das 
Sozialversicherungssystem voll einbezogen werden. Eine leichtere Überprüfbarkeit der Merkmale 
unselbstständiger bzw. selbstständiger Beschäftigung und eine Verringerung der Zugangsbarrieren zu 
dauerhafter und betrieblich integrierter Beschäftigung wären darüber hinaus möglich. Es käme zu einer 
Ausdehnung der betrieblichen und kollektiven Mitbestimmung sowie einer Erweiterung des 
Personenkreises für den arbeitsrechtliche Regelungen (Gesetze, Kollektivverträge, Satzungen, 
Mindestlohntarife, Lehrlingsentschädigung, Betriebsvereinbarungen, etc.) gelten.“ 
 
Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den gegenständlichen Entschließungsantrag in seiner Sitzung 
am 8. Juni 2011 in Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich außer der Berichterstatterin 
Abgeordnete Mag. Birgit Schatz die Abgeordneten Dr. Andreas Karlsböck, Sigisbert Dolinschek, 
Dr. Sabine Oberhauser, MAS, Dr. Martin Bartenstein, Franz Riepl, Johann Hell, August Wöginger, 
Ing. Norbert Hofer und Karl Öllinger sowie der Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz Rudolf Hundstorfer. 
Im Zuge der Debatte haben die Abgeordneten Renate Csörgits und August Wöginger einen 
selbstständigen Entschließungsantrag gem. §27 Abs. 3 GOG-NR betreffend Modernisierung und 
Kodifizierung des Arbeitsvertragsrechts mit folgender Begründung eingebracht: 
„Eine der zentralen Herausforderungen im Bereich des Arbeits- und Sozialrechts ist die 
Vereinheitlichung, Modernisierung und Kodifizierung des Arbeitsvertragsrechtes. Die 
arbeitsvertragsrechtlichen Regelungen sind in einer Vielzahl von Gesetzen zersplittert. Ein Beispiel sind 
die für Arbeiter/innen geltenden Austritts- und Entlassungsgründe, die in der Gewerbeordnung aus dem 
Jahre 1859 geregelt sind.  
Die rechtliche Situation wird noch dadurch verschärft, dass das in einer Industriegesellschaft entwickelte 
Arbeitsrecht an die postindustrielle Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts angepasst werden soll, um 
Rechtssicherheit, ein adäquates Schutzniveau im ausreichenden Maße und – zumutbare - Flexibilität 
bieten zu können. Die unerwünschte Folge von nicht adäquaten Regelungen ist ein Ausweichen auf 
andere Vertragsformen. 
SPÖ und ÖVP haben sich im Rahmen des Regierungsprogramms dieser Legislaturperiode entschlossen, 
ein modernes und flexibles Arbeitsvertragsrecht nach Vorschlägen der Sozialpartner zu schaffen. Die 
bestehende Rechtszersplitterung soll durch eine Kodifizierung der arbeitsvertragsrechtlichen Normen 
beseitigt werden. Die gemeinsamen Vorschläge der Sozialpartner sollen sich auch auf die Schaffung eines 
modernen, einheitlichen Arbeitnehmerbegriffs in allen relevanten Rechtsmaterien beziehen.“ 
Bei der Abstimmung fand der Entschließungsantrag 916/A(E) unter Berücksichtigung des von der 
Abgeordneten Mag. Birgit Schatz eingebrachten Abänderungsantrages keine Mehrheit (für den 
Antrag: G,B dagegen: S,V,F ). 
Der von den Abgeordneten Renate Csörgits und August Wöginger eingebrachte Entschließungsantrag 
wurde einstimmig angenommen. 
Zur Berichterstatterin für den Nationalrat wurde Abgeordnete Dr. Sabine Oberhauser, MAS gewählt. 
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Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ausschuss für Arbeit und Soziales somit den Antrag, der 
Nationalrat wolle 
1. diesen Bericht hinsichtlich des Entschließungsantrages 916/A(E) zur Kenntnis nehmen und 
2. die angeschlossene Entschließung annehmen. 

Wien, 2011 06 08 

 Dr. Sabine Oberhauser, MAS Renate Csörgits 
 Berichterstatterin Obfrau 
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